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Amtsblatt für de« Bezirk Durlacb .

Nr. ZI . Oicnstuci , drii 19 . Orstinbrr 1 ^Z4.
Nr . 82,013 .

Die Einführung von Dienstbüchern für Dienstboten bet.r .
Das Großh . Ministerium des Innern hat unterm 23 . November d . I . , Nr . 16,586 , verordnet :1 ) Vom ersten Januar 1855 an werden an der Stelle der Heimatbscheinc für Dienstboten ,welche Angehörige des Großherzogthnms sind , Dienstbücher eingeführt .2) Wer als Dienstbote im Großherzogthum nnd außerhalb in Dienste treten will , hat hiezubei dem Bürgermeister seiner Heimathsgemcinde die Erlaubniß nachzusuchen .3) Wenn dagegen keine Anstände obwalten , so beantragt der Bürgermeister ( in einem Berichtenach dem angeschlossenen Formular l . ) bei dem Vorgesetzten Amte die Ausfertigung eines Dienstbuchesunter genauer Angabe des Vor - nnd Zunamens , des Alters , des Lcumuuds , der Heimatbsberech -tigung und der sonstigen persönlichen Verhältnisse des Dienstsnchenden ( z . B . ob derselbe ledig oderverheirathet ist) , sowie unter Bezeichnung des Ortes , an welchem Letzterer in Dienst treten will ,und der Zeit , für welche das Dienstbuch giltig sein soll .4 ) Bei einem männlichen Dienstsnchenden ist ferner die Bemerkung beizufügen , ob derselbe der

Conscriptionspflicht genügt oder wenn er derselben zu genügen hat .5 ) Ist der Dienstsuchcnde schon früher in Diensten gestanden , so sind dessen frühere Dienst¬zeugnisse anznschließen .
6 ) Der Bericht muß jedenfalls von den zwei älteste » Gcmemderathsinitgliedcrn mtttmtcrzeichnetsein H . 41 der Gemeinde -Ordnung ) . ' ' ' ^ °
7 ) Liegt kein Grund der Zurückweisung vor , so fertigt das Amt das Dienstbuch nach demvorgeschriebcnen Formular ans .
8 ) Der Bericht des Gemeinderaths ist in der Registratur aufznbewahren .9 ) Der Dienstsuchende ist bei Ausstellung des Dienstbuches ausdrücklich aufmerksam zu machen , daßa ) dasselbe nur zur Reise an den darin bezeichnet « ? Orten , sowie zur Heimreise benützt werde »darf , wenn es nicht von dem Amte des Heimaths - oder Aufenthaltsortes ausdrücklich aufeinen weiteren bestimmten Ort als giltig erklärt wird ;!>) daß Alles , was in dasselbe eingetragen wird , unverändert erhalten werden müsse , sowie , daßc) jede Fälschung nach Maßgabe des H . 429 des Strafgesetzbuches mit Gesängniß von 8 Tagenbis zu 4 Monaten bestraft werde .10 ) Die Ausfertigung des Dienstbuches nnd die in demselben etwa enthaltene Bewilligung zurAufenthaltsveränderung dürfen nur von dem betreffenden Amtsvorstande oder dessen Stellvertreterunterschrieben werden .

11 ) Außer dem Dienstbuche dürfen den Dienstboten für das In - und Ausland keine weitereRciselegitimations -Urkimden ausgestellt werden .12 ) Das Dienstbuch muß beim Eintritt in den Dienst der Dienstherrschaft und von dieserinnerhalb drei Tagen der Ortspolizeibehörde , in Städten aber , in welchen die Polizei von einerStaatsstclle verwaltet wird , bei dieser mit der Anzeige der Zeit des Tiensteintrittes znr Aufbewah¬rung gegen eine nach dem beigefügten Formular II . ansgefertigte Empfangsbescheinigung bei Vermcwung einer angemessenen Geldstrafe übergeben werden .13) Keine Dienstherrschaft darf einen Dienstboten ohne Dienstbuch bei Vermeidung polizeilicherAhndung in ihre Dienste aufnehmen .14) Beim Dienstaustritt hat der Dienstherr der Bescheinigung über den Empfang des Dienstbuches ( H . Z2) die Dauer der Dienstzeit nnd ein Zeugniß über Sittlichkeit , Treue und Fleiß desDienstboten beiznsetzen .
T ' as Zeugniß muß mit Gewissenhaftigkeit abgegeben werden , und ebenso frei von Leidenschaftuchkeit , als von unzeitiger Nachsicht auf volle Glaubwürdigkeit Anspruch machen können .Io ) Die Empfangsbescheinigung mit dem beigesetzten Zeugnisse ist der Polizeibehörde vorzulegen , welche , die Daner der Dienstzeit und das Dienstzeugniß , insoserne dasselbe günstig ist , in dasDienstbuch cinträgt und dasselbe dem Dienstboten zum weiteren Gebrauche behändigt .
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16 ) Fällt das Dienstzeugniß nicht günstig aus , so ist dasselbe nicht in das Dienstbuch einzutrageu ,von der Polizeibehörde nach den Umständen jedoch zu erörtern , ob der Dienstbote demungeachtet zum
Antritte eines andern Dienstes zugelassen werden kann oder in seine Heimath zurückzuweiseu sei.

Im ersteren Falle ist dann nur die Dauer der Dienstzeit in das Dienstbuch einzutragen und
dieses dem Dienstboten einzuhändigen .

Im letzteren Falle ist das Dienstbuch , nebst dem Dienstzeugnisse und dem Ergebnisse der nähe¬
ren Erhebungen dem Amte der Heimathsgemeinde des Dienstboten zu übersenden und dieser in seine
Heimath zu weisen .

In Landgemeinden und in Städten , in welchen die Polizei nicht von einer Staatsstelle ver¬
waltet wird , hat die Ortspolizeibehörde in dem letzteren Falle unter Anschluß des Dienstbuches , des
Dienstzeugnisses und der Ergebnisse der näheren Erhebungen Bericht an das Vorgesetzte Amt zu er¬
statten und den Dienstboten dorthin zu weisen .

17 ) Die Dienstzeugnisse sind von den Polizeibehörden in der Regel ein Jahr aufzubewahren .
18 ) Wird einem Dienstboten wegen Fälschung des Dienstbuches oder wegen anderer Vergehen

oder Verbrechen nach erstandener Strafe die Erlaubniß zum ferneren Aufenthalte oder zur Aufent¬
halts erändcrung versagt , so ist ebenfalls nur die Dauer der Dienstzeit , nicht aber auch die Strafe
in das Dienstbuch einzutragen , und dieses sodann mit der Abschrift des Erkenntnisses dem Amte der
Heimathsgemeinde des Dienstboten zu übersenden , welcher in seine Heimath zu weisen ist .

19 ) Demselben darf in diesen Fällen ( 8 - 18 ) von der Heimathsgemeinde bei scharfer Ahndung
die Erlaubniß zum Eintritt in einen weiteren Dienst nur ertheilt werden , wenn er zureichende Ge¬
währ der Besserung gegeben hat .

20 ) Ohne Rückgabe der Empfangsbescheinigung ( 8 - k2 ) und Vorlegung des Dienstzeugnisses
darf in der Regel das Dienstbotenbuch von der Polizeibehörde nicht ausgesolgt werden .

21 ) Nur von dem Amte des Heimaths - oder Aufenthaltsortes des Dienstboten darf die Be¬
willigung zur Aufenthaltsveränderung und diese nur für einen bestimmten Ort bcigefngt werden .

22 ) Geht das Dienstbuch verloren , so darf ein neues nur nach Beibringung der obrigkeitlich
beglaubigten Dienstzeugnisse der letzten und geeigneten Falls noch der früheren Dienstherrschaft aus -
gefcrtigt werden , bei welcher der Dienstboten zuletzt gedient hat .

2il ) Dienstboten aus dem Auslande ist der Diensteintritt nur gegen Hinterlegung eines Dienst¬
buches und einer Heimathsurkunde , oder wenn in deren Heimathstaate die Ausstellung von Dienst¬
büchern nicht üblich ist , gegen Hinterlegung eines Heimathsscheins und einer besonderen Urkunde der
StaatspolizLiWürde . seiner Heimath zu glatten , die ihn zum Eintritt in Dienste im Auslande legi -
timirt , in welche sodann die Zeit des Ein - und Austrittes , sowie der Inhalt des Dienstzeugnisses
einzutragen ist .

24 ) Der Dienstbote , der sich ohne Dienst an einem Orte außerhalb seines Heimathsorte aufhält ,
hat die Erlaubniß hiezu gegen Hinterlegung seines Dienstbuches bei der Ortspolizeibehörde nachzusuchen .

Nach Ablauf von 14 Tagen ist , wenn der Dienstbote nicht in einen Dienst Antritt , in der
Regel ein längerer Aufenthalt nicht zu gestatten .

25 ) lieber die ausgestellt werdenden Dienstbücher ist bei den Aemtern eine Tabelle nach dem
beiliegenden Formular 111 . zu führen .

In den Städten , in welchen die Polizei von einer Staatsstelle verwaltet wird , sind die bisher
üblichen Tabellen über Ein - und Austritt der Dienstboten fortzuführen .

26 ) Die Dienstbücher sind von den Aemtern durch die Obereinnehmereien zu beziehen .
27 ) Die Kosten für Ausfertigung eines Dienstbuches mit 15 Kreuzern sind nach Vorschrift des

8 - 7 der Verordnung über Constatirung , Erhebung und Verrechnung der Sporteln vom 19 . Sep¬
tember 1842 , Verordnungsblatt für die Beamten nnd Angestellten der Steuerverwaltung Nr . 14 ,
Seite 70 , zu erheben und zu verrechnen .

28 ) Vom 1 . Januar 1855 an dürfen an Dienstboten nur Dienstbücher ausgestellt und bis
zum 1 . Januar 1856 müssen alle frühem Heimathscheine gegen Dienstbücher umgetaüscht werden .

29 ) Die diesseitige Verordnung vom 11 . Mai 1852 , Nr . 6829 , „die Giltigkeit der Heimath¬
scheine als Reiseurkunden betr ." , wornach den Handarbeitern statt der Heimathscheine Paßbücher aus -
znstellen sind , bleibt in Kraft und wird noch auf Fabrikarbeiter ausgedehnt , dagegen sind den Ge¬
werbelehrlingen und Andern , welche sich mit diesen in gleicher Lage befinden , Dienstbücher auszustellen .

Im Inlands bedürfen Dienstboten und Lehrlinge außer den Dienstbüchern keine besonder «
Heimatbsurkunden .

30 ) Den Großh . Polizeibehörden wird dabei dringend empfohlen , das sittliche und sonstige
Verhalten der Dienstboten und Lehrlinge mit aller Sorgfalt zu überwachen und insbesondere dem

häufigen Dienstwechsel , sowie dem arbeitsscheuen Umherziehen der Ersteren mit aller Strenge ent¬

gegen zu treten , den braven und getreuen Dienstboten aber ihre besondere Fürsorge zuzuwenden .
Carlsruhe , 29 . November 1854 .

Großh . Regierung des Mittelrheinkreifes .
Rettig .

Neumann .



203
>

An Formular l .
das Großh . Amt .

Bericht
des Gemeinderaths zu .

Die Bitte de . .
von . um Ertheilung
eines Dienstbuches betr .

De . ( Vor - und Zunamen , Stand ) von . geboren
am . . te» . l8 hat zum Zwecke des Eintritts in einen Dienst in der Gemeinde

. als . um Ertheilung eines Dienstbuches nachgesucht .
Der Unterzeichnete Gemeindcrath beantragt hiermit die Ertheilung eines Dienstbuches ans die Dauer

von . . . . Jahren für d N . N . mit dem Bemerken , daß d selbe einen gute » Leumund hat , und
in der Gemeinde . heimathsberechtigt ist.

Zugleich wird angefügt , daß N . N . der Conscriptionspflicht genügt hat , oder daß derselbe im 2 <chr
l8 . > confcriptionöpflichtig wird .

N . N - den . . ten . rz . .
Unterschrift des Bürgermeisters :

Der Gemsinderathe :
Empfang -Schein . Formular ! l .

De . wird anmit beurkundet , daß heute der Unterzeichneten Behörde daS
Dienstbuch de . von . welche . . bei
. als . in Diensten getreten ist , zur Aufbewahrung übergeben wurde .

N . N . den . . ten . >8 - .
Dienst -Zengniß .

De N - N . aus . welche am . . ten . i8 . .in meine Dienste als . . . . getreten und am . . ten . i8 . . ausgetreten ist ,wird hiermit bezeugt , daß
Nr . 30,886 . Indem man obige Verordnung zur öffentlichen Kenntnis ; bringt , werden die

Bürgermeister auf die pünktliche Befolgung der in Ziff . 3 — 6, 12 , 15 , 16 —24 , und 30 enthaltenen
Bestimmungen besonders aufmerksam gemacht .

Zugleich wird denselben aufgegeben , die auf 1 . Januar 1855 noch bet ihnen vorräthigen alte »
Heimathscheine ( Impressen ) hierher einzusenden und dabei zugleich anzuzeigcn , wer die Vergütungdes Geldwerthes anzusprechen hat .

Durl
:rtheö anziisprechen
ach , 13 . Dezember 1854 .

' V - r >

Grofiherzogliches Oberamt .
Spauge ^berg .

Den Branntweinverkanf durch die Krämer betr .
Nr . 31,087 . Mit Erlaß vom 31 . Oktober d . I . , Nr . 15,558 , hat Großh . Mini¬

sterium des Innern den Krämern jeden Verkauf von Branntwein , sofern er nicht eigenes
Erzeugniß ist , im Großen wie im Kleinen untersagt .

Die Bürgermeister haben dies sofort ihren Gemeindeangehörigen , sowie den Krämern
insbesondere , Letztem urkundlich , zu eröffnen , und wie geschehen hierher anzuzeigen , auchden Vollzug dieser Verordnung strengstens zu handhaben , und das Polizeipersonal hier
nach anzuweisen . Durlach , 16 . Dezember 1854 .

Großherzogliches Oberamt .
Spangenberg .

dir . 30,854 . Am 23 . d . Mts . beginnen die
Gerichtsserien und endigen mit dem 6 . Januar
k . I . Dringende Falle ausgenommen finden
während denselben weder Verhandlungen in bür¬
gerlichen Rcchtsstreitigkeiten statt noch werden für
diese die gewöhnlichen Amtstage gehalten .

Die Bürgermeister haben dies sogleich in der
^ Gemeinde bekannt zu machen .

- Durlach , 12 . Dezember 1854 .
Großherzogliches Oberamt .

- Spangenberg .

. Brodtaxe wird vom 16 . bis
emscylretzl . 31 . Dezember folgendermaßen regulirt :
— , , WeißLrod .

Weißbrod zu 6 kr. 23

Ä
11 kr.
21 i kr .

9j kr .
17j kr

Ein zweipfündiger Laib soll
Ein vierpfündiger Laib

Schwarzbrod .
Ein zweipfündiger Laib soll kosten
Ein vierpfündiger Laib

Durlach , 15 . Dezember 1854 .
Großherzogliches Oberamt .

Spangenberg .
Nr . 30,916 . Für die zweite Hälfte des laufen

den Monats bleiben die Fleischprcise unverändert .
Durlach , 10 . Dezember 1854 .

Großherzogliches Oberamt .

tVerlorend Am letzten Sonntag Abend
ging auf der Carlsruh « Straße ein schwarzes
Filshütchen verloren ; der redliche Finder wolle
es im Kontor d . Bl . gegen Belohnung abgeben .
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Unterzeichnungen auf das Großh . Badische
4jproc . neue Eisenbahn - Anlehen zum Cours von
95 fl . werden morgen , Mittwochs , in der
Carls bürg in Durlach entgegengenommen
und die Originalobligationen am 6 . des . nächsten
Monats von mir eingeliefcrt .

Herrmann Haas in Grötzingen .
Gin , die nöthigen Schulkenntnisse besitzender ,

junger Mann könnte gleich oder rm Laufe des
Winters im Comptoir des Unterzeichneten als
Lehrling eintreten . F . Lichtenberger .

Holzversteigcrung .
Die Gemeinde Söllingen läßt Mittwoch

den 27 . d . Mts . in ihrem Gemeindswalde ca .
70 Stamm große Eichen , vorzüglich zu Holländer
sich eignend , und 50 eichene Nutz - und Bauholz¬
stämme , größtenteils Wagnerholz , öffentlich ver¬
steigert , wozu die Liebhaber mit dem Anfügen
eingeladen werden , daß die Zusammenkunft am
obgedachten Tage Morgens 9 Uhr am hiesigen
Rathhause stattfindet .

Söllingen , 12 . Dezember 1854 .
Das Bürgermeisteramt .

. Weiß .
R e p p I e.

Fahrnißversteigerung .
sWeinaarten .s Wegen Verpachtung ihrer Gast¬

wirtschaft lä ßt die Unterzeichnete Dienstag
den 18 . d . M ., Vormittags 9 Uhr anfangend ,

Bettwerk und Schreinwerk aller Art und
sonstig « Haiksrath

in ihrer Behausung gegen Baarzahlnng versteigern .
Weingarten , 13 . Dezember 1854 .

Löwenwirth Beuttenmüller Wittwe . I

sDurlach .f Kutscher Waldvogel ' s Wittwe
läßt nächsten Donnerstag den 21 . d . M . ,
früh 9 Uhr , in ihrer Behausung folgende Gegen¬
stände öffentlich versteigern :

3 Pferde , 2 Chaisen , 2 »schlitte » , 2 Pflüge ,
1 Wagen und Pferdegeschirr .

sWolfartswcier .j Nächsten Freitag den 22 .
d. Mts ., Nachmittags 2 Uhr, werden auf dem
hiesigen Pfarrgute 9 Stamm aufrechtstehende ,
abgängige Nußbäume versteigert , wozu die
Liebhaber mit dem Bemerke » eingeladen werden ,
daß die Zusammenkunft beim hiesigen Rathhanse
stattllnden .

Poftweiler , Almosenrechner.

sDurlach .f In Bezug auf meme im
letzten Wochenblatte erschienene Anzeige
und Empfehlung beehre ich mich ferner
kund zu thun , daß ich mit einer Nieder¬
lage von Tapeten in allen Dessins
versehen bin , und mich verpflichte für
12 kr . per Stück ohne Unterpapier , da¬

gegen für 20 kr . per Stück mit Bei¬
gabe der ersten Verkleidung , Zinnner
in dem neuesten Geschmacke zu tapeziren .

I . Weiffang ,
Zimmermaler und Tapezirer .

- - - - V —

Durlacher Fruchtpreis vom 10 . Dez . 1854
Weizen . . ly . rz .
Neuer Kernen iy . iy .
Alter Kernen — . —-
Neues Korn 14 . 30.

Altes Korn
Gerste . .
Haber . .
Welschkorn

rr . ri .
b - 34-

Gedruckt unter Verantw . von A . Dups .

Kr Wkihnchtsgkschenkr
sind in großer Auswahl eingetroffen :

Für Damen : Glatte und carrirte Seidenzeuge , weiße und farbige
Ballkleider , Kiepe cke kliine , und schwarze Spitzen -Shatols , abgepaßten
Schürzen in Seide und Wolle , Taschentücher in Batist und Leinen ,
Foulards , Kichü's , Olmtelames.

Für Herren : Westen in Cachemire und Seide , schwarze und
farbige Halsbinden , leinene und seidene Taschentücher , Oncbe - iwr , 8I1P8,
Brusteinsatze an Hemden.

Ferner : Tischdecken , Bett - und Sopha - Vorlagen , Piquedecken ,
brochirte und gestickte Vorhänge .

S . Model .
Vorderer Zirkel Nr . 20 in Karlsruhe .
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